
 

 

 

 
2026/114 
 
Zuschlagskriterien/Bewertungsmatrix 
 
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots  
 
Die eingegangenen Angebote werden unter Berücksichtigung von qualitativen, 

zweckmäßigen, technischen, funktionsbedingten und preislichen Gesichtspunkten bewertet; 

ebenfalls wertungsrelevant sind Serviceleistungen, Garantien und Lieferfristen.  

Der Zuschlag geht an das Angebot, welches in Summe die höchste Punktzahl aus 

allen Bewertungskriterien (A+B+C) erhält. 

  

  

A Preis                                Gewichtung 30% Nähere Beschreibung 
nachfolgend 

B Angebotsbewertung/Fotomappe 
Bewertung durch 
Vergabekommission  

 50% Nähere Beschreibung 
nachfolgend 

C Leistungsverzeichnis 
(Bewertung weiterer 
technischer Daten, Service, etc. 

 20% Nähere Beschreibung 
nachfolgend 

 

 

  

Summe insg. 100% 

zu A) 

Preisbewertung (relative Bewertung, mathematische Methode) 

Bestpreis erhält volle Punkte. 

Punkte=(niedrigsterPreis/Angebotspreis)×Maximalpunkte 



 

 

 

zu B)  

Bewertung durch Vergabekommission  

Die Bewertung erfolgt durch eine Vergabekommission mit mehreren Mitgliedern, deren 
Bewertungsergebnisse addiert und durch die Anzahl der Mitglieder geteilt werden. Der so 
gebildete Durchschnitt ist die Grundlage für die Rubrik „B“.  

Die Bewertung erfolgt gemäß nachstehender Definition. Abstufungen /Zwischenstufen sind 
möglich. Es sind max 50 Punkte zu vergeben.  

Bewertungsgrundlage  

Mit der Leistungsbeschreibung ist die ausgeschriebene Leistung näher definiert und kann 

dementsprechend von den Bietern beurteilt werden. Der Bieter erstellt auf dieser 

Grundlage ein speziell darauf bezogenes Angebot, dass die entsprechenden 

Anforderungen erfüllt.  

Für Ihre Angebote haben wir folgende Punkteskale vorgesehen  

50 Punkte (sehr gut): 

Angebot/Vorschlag ist in sich schlüssig, sehr gut nachvollziehbar und berücksichtigt die 

Vorgaben der Leistungsbeschreibung, angrenzender Rechtsvorschriften und 

Rahmenbedingungen in herausragender Weise. Zielerreichung ist in besonderer Weise 

erfüllt (u.a. eigene Vorschläge zur besseren Umsetzung/Gestaltung). 

40 Punkte (gut): 

Angebot/Vorschlag ist in sich schlüssig, gut nachvollziehbar und berücksichtigt die 

Vorgaben der Leistungsbeschreibung, angrenzender Rechtsvorschriften und 

Rahmenbedingungen. Wünsche und Vorstellungen sind sehr gut umgesetzt.  

30 Punkte (befriedigend): 

Angebot/Vorschlag ist in sich schlüssig, nachvollziehbar und berücksichtigt die Vorgaben 

der Leistungsbeschreibung, angrenzender Rechtsvorschriften und Rahmenbedingungen in 

befriedigendem Maße. 

20 Punkte (ausreichend): 

Angebot/Vorschlag ist in sich nur bedingt schlüssig und nachvollziehbar, berücksichtigt nur 

in Teilen die Vorgaben der Leistungsbeschreibung, Da die Vorgaben der 

Leistungsbeschreibung nicht vollständig erfüllt sind, muss das Angebot ausgeschlossen 

werden.  

0 Punkte  

Angebot/Vorschlag welches die Mindestanforderungen aus der Leistungsbeschreibung 

nicht erfüllt, erhält null Punkte und führt zum Ausschluss des Angebotes von der weiteren 

Wertung. 

 

  



 

 

 

zu C) 

Es erfolgt eine Bewertung der 
Daten/Informationen gemäß 
Leistungsverzeichnis. Folgende 
Unterkriterien mit folgender max. 
erreichbarer Punkte werden vergeben: 

Max. 20 

relativ am 
besten, wenn 

Wer- 
tungs- 
punkte 

Bewertung 

Lieferzeit kurz 8,0 
Vergleich zwischen den Angeboten- 
Verhältnis des besten zum schlechtesten 
 

Garantie/Gewährleistung 

lang 8,0 24 Monate = 0% 
36 Monate = 50% 
48 Monate = 100% 

Angebotene Serviceleitung, Lieferung/Abholung  
(im Angebotspreis berücksichtigt) 

vorhanden 4,0 

Ja=100%, Nein=0% 
  

Weitere Erläuterung: 
Gemäß unserem „Leistungsverzeichnis“ sind Vorgaben/Kriterien zu beachten, die 
als verpflichtend gelten. Für Ihre optionalen Angebote (gegen Aufpreis), wie z.B. 
eine Ausstattung mit Ledersitzen, gibt es keine Wertung. Als „Wunsch“ deklarierte 
Leistungen sind keine Pflichtforderungen. 
Unvollständige Unterlagen können zum Ausschuss führen. Bitte übersenden Sie 
uns Ihre Unterlagen und insbesondere das Leistungsverzeichnis vollständig 
ausgefüllt und eindeutig.  
 

 

Stellen Sie Fehler in unseren Vergabe-Unterlagen fest oder haben Sie Fragen? Dann 
stellen Sie bitte umgehend eine Bieterfrage über die Angebotsplattform.  
 
Technisch sinnvolle Mehr-bzw. Sonderausstattungen bitten wir, „optional“ anzubieten 
(siehe entsprechende Rubrik). 

 
 
 

 


